
F I o r s t  I h l a s ,  O r g a n h a f t u n g  u n d  H a f t p f l i c h r v e r s i c h e -
r u n g. lJntersuchungen über das Spar-, Giro- und Krediwesen, Abreilung B:
Rechtswissenschaft, Band 106. Berlin (Duncker 6c Humblot) 1997, 43i 5.,
gg,-DM.

organhafrung isr modern. vieles deuter darauf hin, daß dies noch geraume Zeir so
bleiben wird. Der welcweite Trend, die Haftung der Vorstände, Geschäftsführer und
Aufsichtsräte zu verschärfen, ist noch nichr gestoppr. Für Deutschland mögen als Stich-
worte die Baustoff-Entscheidung des BGH vom 5. 12- 1989 (BGHZ 7og,zg7) und sein
uneil vom 2l . 4. 1997 imFall ARAG (NJul 1997 ,1926) genügen. Hafrungsverschärfun-
gen sind für die Betroffenen nur hinnehmbar, wenn versicherungslösungen möglich
sind. Für die unternehmen, die mit der sich verschärfenden Haftung ihres Führungsper-
sonals leben müssen, rücken daher zunehmend Überlegungen "nr P.ois der Versicler-
barkeit des organhafrungsrisikos in den vordergrund. obwohl durch rechtsverglei-
chende ljntersuchungen (insbesondere Scbeifele. Die vermögensschadens-Hafryfliiht-
versicherung für Manager in den vereinigren Sraaten von Amerika, Diss. Mannheim,
Karlsruhe 1993) der Boden bereiter war, srand eine grundlegende unrersuchung der
,Directors' 8c Officers' Liabiliry Insurance" oder "DEcO-Versicherung.. in Deuisch-

!an{ bjslTg aus. Die von Horst Ihlas vorgeleete Monographie "Organhaftung und
Haftpflichwersicherung", eine preisgekrönre, von tJarc H. schneider b"treut" Darm-
städter Dissertation, schließc diese Lücke.

.Ihlas, der seit Jahren Erfahrungen in der Versicherungspraxis hat und Abteilungsdi-
rektor eines die D8cO-Versicherung bereibenden Unternehmens ist, informien nach
einer kurzen Eihführung zunächst in Abschniw B über oGeschichte und Markrirua-
rion" der D8co-versicherung (s. 35-66). Anders als in den usA, wo die DEco-versi-
.he*i'tg seit 1970 .irre ras"r,ä, ja explosionsartige Enrwicklung nahm und Ende der
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achtzigerJahre mehr als 95%o aller an der Börse von New York notierten Gesellschafren
enrsprechend versichert waren, wurde in Deurschland erstmals 19g; ";; jer Tochterge_
sellschaft eines amerikanischen versicherers eine DEro-verri.t,.*rrg "rrgeboren. Diei{. z:srundgliegenden ,Allgemeinen Bedingungen fü, di. t;;g;rLh.a"r,.-Fl"f,_
pflichwersicherung von u_nternehmensreirein lÄvnu ae)" waren"ind"s ni.ht auf diewelrweit üblichen D&o-Regelungen ausgerichrer, sondern aus den AVB-vermögen,
dem standardledingungswerk.der Berufsf,aftpflichwersi.h;;; ,." n..nr""wälten,
Noraren oder Mahlern, abgeleitet. sie enrhielien einen Ausschl;ß ;;" ";"*rnehmeri_schen^Fehlentscheidungen", was ihreTauglichkeit in Fr.g. r,.[,.. o;. Äöu g6 wurdenseir 1993 von den moderneren "Alrgenreinen B-edingu"ngen ,", v..-.ig.nsschaden_

l_:lf-ot:1ry':i.T"c fiir organe und leirendl aigJ,.ri,.lnvi,'öi" e3)" ver_drängq die diesen Ausschluß nicht mehr enrhielren. Seit Inkrafttreten des DrittenDurchführungsgeserzes/EVGz'lmvAGarn 29.7.1,994werden.\VBnichrmehrvorab
vom BAV konrolliert und genehmigt. Die Versicherer haben ihre n"u"ir.ih.it in de.DEco-Spane genurzr. Derzeir gibr ei daher kein einheitliches oder tiber*iegend ange_borenes B.edingungswerk in Deutschland mehr (s. 56 f.). Dies wird sich in Zukunfr än_
!_er1 yell seit Juni 1997 die "Allgemeinen B.ii'gung.n für die v.r.nog.n*.haden-
Tlf:tli*y-.rsicherung von Aufsichtsrären, vorständän unJ C.t.rrü#rrrern (AVB-
AVG)'.als verbandsempfehlung des GDV vorliegen. Erwas unvermitrelt wirtr Ibras so_dann dre .Frage aul, ob eine AG die prämien ftir den DEcO_Versicherunqsschutz ihrer
Qrgane zahlen darf, v/as wegen $ 93 Abs. a S. 3 AkrG "-uir." i* 

-o?r".t, 
darf dieGesellschafr ersr 3 Jahre nach derEnrs,:lrl, und nur a""" ..rierorr*rprü.rr" g.g.nvorstandsmitglieder verzichten oder sich iisoweir "..gl.i.t;;;;;;'äi. Hr,rp*.r_

sammlung zustimmt und wenn nicht eine Minderheit vJn 10% a", ö*"aupitars wi_derspricht' verf' schließt sich insoweit der h. M. an, wonach die gesellschaftsfinanziene
D&o-Versicherung der AG nicht gegen g 9l Abs. + s. 3 AkrG 

"v.rrtoßrls. 
59 f.). Diesüberzeugt, wäre aber wohl besser iÄ z.rsrr.,-enhang mir den übrigen Aussagen zu $ 93Abs. 4 S. 3 AkrG erönerr worden (S. 129 ff.).

In Abschnirr c werden die ,Grundzüge der gesetzrichen Haftung der vorstandsmir_
giieder einer AG bei vermögensschäden irrt., Äusrchluß reiner Vorsatztaren.. skizzierr(s. 67-176). Ihlasbeschränkr sich_auf die Haftung von lbrsrandsmitgli.d.r., der AG. Erbegründet dies damit, daß dtren Hafrungsrisiko"u* ein Vielfaches höher sei ais das von
GmbH-Geschäftsfrihrern.(s.6g)..Dies is-r möglich, wird aber durch den Umsmnd, daßsich bei seiner Recherche 60 uneile zur AG frid.n, aber nur 292"r, G-bH, obwohr esheute (l) 180mal soviei GmbHs wie AGs gibt, nicht beiegr vohl um das große Haf-tungsrisiko der Vorstandsmitglieder zu terJeudich.n, *.ä.n i" .i; ü.rt"."bs.hnin
oHafrung gegenüber der Geseilschafr nach Akdengese.," handbuchrr,ig "i. denkbaren
Anspruchsgrundlagen unter Einschluß der Konz-ernrarbestände 'orgelJr (s. 74-9g).Breiren Raum nimmt narurgemäß die zentrare Hafrungsnorm, iJ s ;l Abs. 2 s. rAktG, ein. Danach sind vorstandsmitgrieder, die ihre pdi.hr.r.".rl.ri..,, a", Gesell-schaft zum Ersatz des daraus entstehenäen Schadens als Gesamtschuldner verpflichter.
Die Gencralklausel des $ 93 Abs. I S. 1 AkrG ist euelle vieler pflichren, *obei imzu-sammenhang mit dem Haftungsrisiko die überwachungspflicht"r., u.lorra"r. Bedeu-
].ne-!af 

en' auch in bezug auf die von anderen vorstandsriiigliedern b.r..ui.r, Ressons.Die Haftung aus $ 93 Abs. 2 AkrG setzt ein verschuiden des vorstandes voraus. Marr-stab ist nach $ 93 Abs. I S. I AkrG die Sorefalt eines orcienrlichen Geschäfrleiters. An-
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dererseits har der Vorstand unternehmerisches Ermessen. Inwieweir dieses gerichdich
überprüft werden kann, ist nach Ihlas eine zentrale Frage des Hafrungsrechr. Ls besrehe
die Gefahr, daiJ die Entscheidung ex post als ermessensfehlerhaft bewertet wird, weil das
Gericht einseicig auf die Verkennung der schadensverhindernden Faktoren abstelle
(S. 85). Hier hat das ARAG-Urteii des BGH v. 27.4.1997 mitrlerweile paniell Kiarheit
gebracht. Danach mul3 dem vorsrand ein weirer Handlungsspielraum zugebilligr wer-
den, der das bewußre Eingehen von Risiken und die Gefahr von Fehleinschäriungen
einschließe. Schadensersazpflichcig mache noch nicht das Fehlen einer ,glücklicf,en
Hand", sondern erst ein Handeln ohne vorherige sorgfältige Analyse der maßgeblichen
Entscheidungsgrundlagen oder ein unveranrworrliches Überspannen der Risikobereir-
schaft (NJV 1997, t926, t9z7 f .). Die schärfe der Hafrung ,u. $ ll Abs. 2 S. 1 AktG er-
gibt sich auch aus der Beweislasrumkehr in S. 2. Danach har der Vorsrand zu beweisen,
daß ihn kein Verschuiden trifft, was insbesondere bei einem Sachverhah, derJahre zu-
nickliegt, schwerf'älh Die Haftung verjährt nach $ 93 Abs. 6 AktG in 5 Jahren; die Frist
beginnr gemäß S 198 BGB mir der Enrstehung des Anspruchs aus $ 93 Abs. 2 AktG, also
mit der Enrstehung des Schadens dem Grunde nach. \üüann dies der Fall isr, kann im ein-
zelnen fraglich sein. Verf. verweist hier (S.87) nur auf RG lvl 1932, 1648 (noch zu
SS 241, 249 HGB a. F.), anstart auf BGHZ tOO,2ZB. Kürzlich hat das OLG München
(zlP 1998,23) zu Recht entschieden, im Fall einer pflichrwidrigen Banküberweisung
durch ein vorstandsmitglied beginne die Verjährung noch nichr mit der Ausfertigung
des Überweisungsauftrags, sondern erst mit der Belairung des Kontos durch die kontol
führende Bank (hierzu Rerff EViR 1997,917).ln einem "Exkurs" wird die,,Haftung als
Mitglied des Aufsichtsrates" behancielt (s. 9+-97). Abshanenoch geäußerl es sei leich-
ter, ,,eine Sau am eingeseiften Schwanz festzuhalten, als einen Aufsichtsrar haften zu las-
sen" (S.34 Fn. 8). lvlinierweile har sich hier der vind gedreht.Iblas meinr sogar, die
Kontrolltätigkeit löse 26mal häufiger Ersatzansprüche aus ais die konrrolliene Tärig-
keit. Er begnindet dies damit, daii die Aufsichtsramrätigkeir nur 1/40 der Zek der Voi-
standstätigkeit in Anspruch nähme, eine Analyse von 60 Urteilen aber eine Hafrungsre-
lation Vorstand/Aufsichtsrat von 1,54 zu 1 ergeben habe.

Ein weiterer unrerabschnitt gilt der "Geltendmachung der Anspniche der AG"
(S. 98-136). Dies ist nach $ 112 AktG grundsätzlich Sache des Aufsichtsrates. Ob dem
Aufsichtsrat bei dieser Entscheidung ein Ermessensspielraum zustehl ist umstritten.
Ihlasmeintja.nimmtaberengeErmessensgrenzenan(s. 100f.).DerBGHhatnunmehr
im ARAG-Uneil mit überzeugender Begnindung eine noch resrikrivere Posirion ein-
genommen' Da diese Entscheidung des Aufsichmrats nichr Teil seiner präventiven Kon-
trolle, sondern Teil seiner nachträglichen Überwachungsrätigkeit sei, könne er insoweir
kein Ermessen in Anspruch nehmen, sondern müsse die Anspniche grundsärzlich gel-
tend n'rachen,:s sei denn, ges..ich:ige Inieressen de: Gesellschaft;echtferrigren eraus-
nahmsweise, davon abzusehen (NJw 1997,1926,1928). Dies bedeurec, dail die weitver-
breitete Praxis von Aufsichtsräten. selbst bei gravierendem Versagen des !brstandes von
Schadenserqatzforderungen abzusehen, den Aufsichtsrar seinerseits schadensersacz-
pt-lichtig macht (s. 102). Neben dem Aufsichtsrac können nach $ l+z AkrG auch die
l'Iauptversammlung mit einfacher Nlehrheit oder eine lvlinderheit von 107o des Grund-
kapitals beschließen, Ersatzansprüche gegen den vorstand geltend zu machen. Das Kla-
geerzwingungsverfahren der Nlinderheir ist ireilich insbesondere bei grol3en Publi-
kumsgesellschaften ein stump{es Schwerr (S. 108 ff.). Seine grö{3re Bedeurung liegr nach
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dem verf. in der Abschreckung (S. 114). Daneben können Gesellschaftsgläubiger und, in
der Praxis bedeursam, Konkursverwalrer die Ersatzansprüche der AG gelrend machen
(S. 114 ff.). In der abhängigen AG besteht darüber hinaus eine Einzelklagebefugnis jedes
einzelnen Aktionärs (vgl. $$ 309 Abs. 4, 3 10 Abs. 4, 317 Abs. 4 und 31 8 Abs. 4 AktG). In
seiner Stellungnahme "Zur rechmpolitischen Diskussion" (s. 125 ff.) meint der verf.,
auch der deuache Geseegeber werde sich auf Dauer der internationalen Enrwicklung
nichr verschließen können und die Einzelklagebefugnis einfiihren müssen (S. 130). Die
derzeit konkret diskutiene Erleichterung des Klageq,rzwingungsverfahrens durch eine
S.enkung des Quorums des $ 147 AktG (vgl. hierzu nunmehr Regierungsenrrv'rf zur
Anderung des Akdengeselzes, ,KonTraG" ZIP 1997,2059,2065) sei ein Schrin in die
richdge Richrung (S. 134).

Im letzren unrerabschnirt ,Haftung gegenüber Dritten" (s. 136-iz6) skizzien verf.
die außerhalb des Aktienrechts geregelten Ersatzansprüche Driner gegen den lbrstand.
Sie reichen von Ansprüchen aus cic und pw über Ansprüche aus unerlaubter Handlung
und u\üG bis zur steuerrechtiichen Hafrung. Hierher zählt verf. auch Anspniche der
Akdondre aus eigenem Recht. Solche Anspniche läßt das deutsche Rechr nuiin sehr be-
grenztem Umfang zu. Die Vorstände deutscher Gesellschaften unterliegen aber dann
dem welrweit schärfsten US-amerikanischen Hafrungsrecht, wenn sich die Gesellschaf-
ten Zugang zum US-Kapitalmarkt verschafft haben. Völlig zu Rechr und mit Nach-
druck verweist Ihlas avf die daraus folgenden hohen Haftungsrisiken. so hat der DEcO-
versicherer eines holländischen Konzerns vergleichsweise 9,25 Mio. uS-s an Akrionäre
gezahlt, die gegen den Vorstandsvorsitzenden Klage erhoben harten, weil er die Lage des
Konzerns in der Haupwersammlung zu günsdg beuneilr habe und sie deshalb Anteile
erworben hänen (S. 142).

In Abschnic D "Hafrungserleichterung und -freisteiiung für Vorstandsmirglieder ei-
ner Aktiengesellschatt" (S. 177-186) erönen verf. die Lage bei Anspnichen Driner und
bei Ansprüchen der AG. Bei letzteren ist das Verzichts- und Vergleichsverbot des $ 93
Abs. 4 S. 3 AktG problematisch. Verf. meint, diese Vorschrifr sei sehr resrriktiv und gehe
an den Bedürfnissen der Praxis vorbei. Die Praxis behilft sich, indem der Anspruch ent-
weder schlicht nicht geirend gemachr wird, oder dadurch, dall die AG die Ersarzforde-
rung gegen den Vorstand an ein anderes Konzernunternehmen abrritt und dieses sich
vergleicht (S. 181).

Abschnitt E ,Allgemeine Bedingungen für vermögensschadens-Haftpflichn'ersiche-
rung für Organe und leirende Angestelhe (AVB oLA 93)" isr eine sehr umiangreiche sv-
stematische Darsrellung von D&O-AVB in Deutschland auf der Grundlage der AVB
Or.A 93, aber mit ständigen Verneisen auf andere Bedingungs*.erke (S. 187-jO9). Die
vom Verf. aufgezeigten und erläuterten Rechtsfragen, die diese Bedingungen auiwerfen,
sind so zahlreich. da13 sie hier nicht mai ansatzweise wiedergegeben werden können. Es
wird daher im folgenden nur zu zwei aus der subjekciven Sichr des Rezensenten inreres-
santen Fragen Sreilung bezogen. Versicherungsnehmerin isr bei der DEcO-Versicherung
regelpäßig die AG, so dall meisr ein sogenannres Großrisiko i. S. d. S 1C Abs. 1 EGWG
vorliegt, für das die Vorschrifr des $ 10 vAG über den Mindesdnhalt von AVB nichr gilt,
wie sich aus $ 10 Abs. j VAG ergibt, nicht wie lhks S. 194 meint, aus $ 10a Abs. I VAG.
Nur in seltenen Fällen versichert sich ein Mitglied des Vorstandes selbsr mitteis einer so-
genannten Einzelpolice für seine Organtätigkeit. Dann liegt kein Grollrisiko vor und die
DE{O-AVB müssen daher den Anforderungen des \bllständigkeirsqebots ,ies $ l0
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Abs. I vAG enrsprechen. vert. meinr, nur wenige der zur Zeir in Deurchland verwand-
ten AVB genügten diesen Anspnichen (S. r94). Das dürfre noch zu oprimistisch sein.
Gerne härce man auch etwas über die Konsequenzen hieraus gehört. öfiendich-rechtli-
che Folge eines verstoßes ist, daß das BAV nach $ gl vAG A'nordnungen treffen kann,
um insoweir Ergänzungen und Richdgsrellungen in den Bedingrrrrgsierken zu errei-
chen. Außerst schwierig und nur im Einzelfall zu beanrwonen isi diJF.age, welche pri-
vatrechtlichen Konsequenzen ein Versroß gegen $ l0 Abs. 1 vAG hat. Zridenken isi ".,
Schadensersatzpflichten des Versicherers oder sogar die Unwirksamkeir der entspre-
chenden Bedingungen (vgL. Pröks/R. scbmidt, vnc t r. Aufl. 1992, S 10 vAG nn. 

-rs).

Versichene Personen sind außer den Mitgliedern des Vorsrandes, des Aufsichrsrats
oder der Geschäfaführung der versicherungsnehmerin nach S 1. 3. AVB oLA 93 "alle
Perso.nen in ihrer Tärigkeit als ehemalige, gegenwärtige un{ zukünftige prokuristen und
sonstige leitende Angestellte der Versicherungsnehmirin oder Tochtänrernehmen, so-
weit sie zur Vornahme aller Anen von gerichdichen und außergerichdichen Gesch#ten
y{,n91ht-slancilungen, die der Berieb ibres\Jnrernehmens mir sich bringr, ermächtigt
sind". verf. legt dies dahin aus, dalS alle personen versichen sind, die proürr" oder eirie
daniber hinausgehende vollmachr, zum Beispiel Generalvollmachq haben. Der Ober-
begriff des,,leitenden Angestellren" habe keine eigene Bedeurung (S. 199i). Dies er-
scheint reilweise zu eng und teilweise zu weir. zu eng insoweit, j, ,u. personen mir
Prokura und daniber hinausgehender Vollmachr versiiherr sein sollen. Näher liegt es,
echte leitende Angestellte mic Generalhandlungsvollmachr ebenfalls als versicherr alnzu-
sehen. E-ncgegen dem Verf. wiederholt die wiedergegebene Bedingung nämlich nicht die
Legaldefinirion der Prokura in $ 49 Abs. 1 HGB, weil dort uom E"tr]eb eizes Handels-
gewerbes die Rede ist, sondern lehnr sich an die Generalhandlungsvollmachr des $ 54
Abs. 1 i' Ait. HGB an, die alie gewöhnlichen Rechmgeschäf rc eines-derortigez Hand-els-
gewerbes ertaßl Zu weit ist die Auslegung des $ 1.3. AVB oLA 93 durch din verf. inso-
weit, als danach auch sogenannte "Tiruiarprokuristen" versicherr sein sollen, die zwar
im Aul3enverhältnis Prokura haben, aber im Innenverhäitnis engen Schranken unterlie-
gen und nichr als leirende Angesrellte im sinn des Nachsarzes uon $ 1. 3. AVB oLA 93
angesehen werden können. Hiergegen spricht, daß in dem auch.t om vert. herangezoge-
nen, aber,nichr ausge$/erre[en $ 5 Abs. 3 Nr. 2 BerVG ein prokurist nur dann "l.1t.nje.
Angestelirer" isr, wenn ,,die Prokura auch im verhälmis zum Arbeirgeber nicht unbe-
deutend ist", so daß Tirularprokuristen nichc unter diese Vorschrift falf,n (GK-BetrVG/
Krafr, 5. Aufl. 1994, $ 5 Rn. 82 ff.). Gegen die Ausregung durch den verf. spricht auch,
da13 die Klausel dann viei kürzer häcte gefal3t *e.den köirnen. Die Erklärung des Verf.,
der Begriff des leirenden Angestellten und seine Umschreibung habe nur den 2weck, die
Produktabkürzung oLA zu ermöglichen, ist nichr plausibel. 

-Richdg 
erscheint es dem-

gegenüber, S 1.3. AVB oLA 9J so.ruszulegen, dalS aile personen, sJien sie Generalbe-
vollmächtigre, Prokuristen oder Generalhandlungsbevollmächtigte, als ,,leitende Ange-
stellte" versichert sind, wenn sie auch im Innenveihähnis im Sinn-des Nachsatzes di.'ser
Bedineung ermächtigr sind.

im - "rbgesehen von einer.Zusammenfassung in Thesen" - letzten Abschnirr F .Haf-
tung und Versicherung" (S. i1O-33i) belegt der Verf. seine ohnehin einleuchrende The-
se, dal3 sich tias Haftungsrisiko für lbrstände von AG in Zukunfr verschärien wird, ein-
drucksvoll, indem er die historische !erteilung von Organhaftungsurteilen in vier Ab-
bildungen darstellt. Da sich anderenfeils bald die Grenzen der Ver!icherbarkeir zeigren,
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empfiehh v.erf- dringend die 
,Einführung. einer gesetzlichen Hafrungshöchstgrenze fürorganmitglieder (s. 325). D.aß bislang wilrweir fein c.r.,rg"u.r;in".;o'i.t. no.nr,b._tragsregelung eingeführt habe, sei daiauf zurückzuführen, i"g i, ä.1,." ;es poliris.h"nÄktionismus Polidker "g.i ":ii1.!._, Ausweg bzw. die V.rn,.idun; ä., b.g"r,_Fi"f_rungskrise nichr wollten" (s. 3J3). Nun isr po'iitikerschelr. ," ;;;?;ioie orgarrhaf_

pnc ul9läufig auch berechtigt. In concrero trifft der v.;;;;;' ti,i, ^a", *ohlkaum' Näher liegr es nämlich, das schweigen sämtlicher c.r.rrg.u., äJrJ v.t, i' a.r,sachlichen Schwierigkeiren einer solchen äegelung begrtinder zi *h.,'' Dt. Forderungdes Vert" nach einer Hafnlngshöchsrgrente ist nämlich ebenso berechdg wie schwer zueri'üllen. Der von ihm al' vg:bjJq gen-annre 5 :zl nbs. z i-ö;, ;;;äffirsatzpflicht
von lvinschaftsprüfern bei Pflichipnifur,ge.r auf 500.0c0 Ou u.r"i.a"r., ilq hilft nichtr'eiter' Abgesehen von den auf gi:.orqanhafrungssachverhalte nicht tiu.ir.gu"r.r, u.-sonderen Zwecl:cn dieser vorschrift, nämüch diiukr"tir=n pfl;h-rrJää" nicht nurgroßen-Gesellschaften, sondern auch einzelne" \ri;r;;t r;;f*"'#;ä;alten (hier-
?y lrrff, AnwBl tee7, 14 Fn. 138 m.w.N), ist für die O;."i;;;; .;;;. Summe alsHafrungshöchsrgrenze nicht ak"epabel, weil ,orrst de, ibrs,"narä.r;r."rrJe des größ-ten deucchen Konzerns dieselbe i{aftungshöchstgrenze härte wie der Geschäftsführer
einer GmbH mit einer Bilanzsumme rro.r'10 tvtio. öu Qvlindesrgröß. rtirll. Versicher-barkeit, vgl. s. 306). Mit der Erkennrnis, daß die Höchsigrenze,fu"i.i..i" -uß, begin-nen die Schwierigkeiten erst, weil völlig offen ist, welches Kennzeichen der Unterneh-men als Bezugspunkr tauglich sein kö"nnte (das bei a., g.pl"nr.; ü;;; des $ 323
lbt:3 

H,C?.ins Auge gefaßte Hunderrfache der,uerei'bä,i* v*g"*;, vgl. S.312Fn. lT, scheidet offensichtlich aus) und wie die Hafrungshöchscgrenz"e t r"ri, i' auMrr_g:gkeit geserzt werden sollte. F-ragen über Fragen, die nicht beanrwonet zu haben demBrchvon Iblas nicht vorgeworfen werden so[]dess.n Leknire ungeachret der vorgera-genen Kririkpunkte sehr zu empfehlen ist.

Bonn
Prot- .  Dr .  Perer  Rei f  f


